
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/12/19 86/07/0078
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.1989

Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §33 Abs2;

Rechtssatz

Eine Anpassungsmaßnahme gemäß § 33 Abs 2 WRG darf nicht zwangsläu5g ein rechtlich unerlaubtes Ergebnis zur

Folge haben. Wenn bei aufgetragenen Vorkehrungen Abfälle entstehen die nur auf einer noch nicht bestehenden

Sondermülldeponie abgelagert werden dürfen, obliegt deren - weder tatsächlich noch rechtlich unmögliche - Schaffung

dem Verpflichteten.
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